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Vorwort

Das Excellence Cluster Topoi hat diese Arbeit, die im April 2018 als Disser-
tation an der Freien Universität Berlin eingereicht wurde, gefördert und in
der vorliegenden Form möglich gemacht. Damit meine ich zum einen die
Förderung durch ein Stipendium, welches mir zuteil wurde. Zum anderen
prägte der Leitsatz von Topoi: „The Formation and Transformation of
Space and Knowledge in Ancient Civilizations“ sowohl meine Untersu-
chung als auch den Weg, den ich vom Beginn der Bearbeitung Anfang
2013 bis zum Druck im Jahr 2019 zurücklegte. Topoi vermittelte einen in-
terdisziplinären Zugang, durch den eine klar vom römischen Recht ausge-
hende Arbeit mit der Zeit mehr und mehr wertvolle Facetten gewinnen
konnte.

Der Kernidee wurde die Treue gehalten: ein juristisch motivierter Blick
auf historische Formen der Nutzung von Land im römischen Reich, hier
im konzeptionell besonders reizvollen Gegensatz zwischen Kolonie und
Provinz. Eigentum an Landstücken wird zu anderen Formen des rechtli-
chen Zugriffs in Bezug gesetzt, die ebenfalls eine Nutzung des Bodens er-
möglichen. Als weiteres Element fasse ich eine Form der gemeinschaftli-
chen Nutzung ins Auge, die im Dreiwinkel zwischen Individuum, Ge-
meinschaft und Herrschendem Rückschlüsse auf Wesen und Begriff des
Eigentums sowie auf grundlegende Aspekte der Bodenhoheit erlaubt. Um
die Hintergründe der Nutzung von Land zu verstehen, waren Theorie und
Praxis gleichermaßen zu durchdringen. Also öffnete ich mich neben den
üblichen juristischen Quellen auch stärker den Zeugnissen der römischen
Feldmesser – einem reichen Wissensschatz, der einen Schwerpunkt meiner
Topoi-Forschergruppe „Wege – Wasser – Wissen“ bildete.

Ich habe in dieser Arbeit hinterfragt, ob die römischen Juristen, wie es
teilweise immer noch angenommen wird, tatsächlich nur losgelöst von be-
stimmten, auf philosophischen Grundsätzen fußenden Überzeugungen ar-
gumentiert haben. Diese Meinung wurde mit dem auf Okko Behrends zu-
rückgehenden Verständnis kontrastiert, welches die Hinweise auf eine sol-
che philosophische, in einen prägnanten Schulengegensatz mündende Prä-
gung der römischen Rechtswissenschaft mit offenem Sinn in Betracht
zieht. Das läßt fundierte Schlußfolgerungen über das Verständnis der
Römer von Recht zu und leistet insoweit einen Beitrag zu einer weiterhin
geführten Debatte. Darüber hinaus setzen wir uns in den Stand, zu be-
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leuchten, inwieweit die unterschiedlichen rechtlichen Konzeptionen von
einer anderen Berufsgruppe, den Feldmessern, sowohl auf der theoreti-
schen Ebene rezipiert wurden und in der praktischen Anwendung ihren
Niederschlag fanden. Das führt zugleich zu einem vertieften Verständnis
der Ausübung von Herrschaft durch Aktivierung der Bodenhoheit. Die Be-
deutung des Verhältnisses zwischen Juristen und Feldmessern in diesem
Herrschaftszusammenhang hätte sogar einen noch intensiveren Blick ver-
dient, doch mußte diese Arbeit ihre Grenzen finden. Im Fortschreiten der
Bearbeitung zeigten sich immer wieder Parallelen zu Fragestellungen, die
sich auf die Nutzung von anderen Ressourcen als dem Boden beziehen.
Als Beispiel nenne ich die Nutzung von Wasser, wozu meine Doktormut-
ter, Frau Prof. Cosima Möller, seit mehreren Jahren zentrale Beiträge ge-
leistet hat. Zugleich ist im Rahmen von Topoi dieses Thema als Schwer-
punkt behandelt worden. Exemplarisch nenne ich den zuletzt in den „Ber-
liner Schriften zur Rechtsgeschichte“ erschienenen Tagungsband „Wasser
– Wege – Wissen auf der iberischen Halbinsel“. An diesem wirkte auch
Herr Prof. Ignacio Czeguhn mit, dem ich an dieser Stelle für die zügige
Zweitkorrektur meiner Arbeit danke. Am Ende sorgten Entwicklungen
unserer Zeit für die vielleicht fesselndsten Deutungskontexte und Schattie-
rungen dieser Arbeit. Von Bodenrecht und Bodenpolitik führt dies in Be-
reiche wie die Besiedelung des Weltraums und zum Umgang mit neuen
Phänomenen wie dem virtuellen Raum (Stichwort Geofencing) und dem
sogenannten Cyber-Raum.

In praktischer Hinsicht war es Frau Prof. Möller, die mir am Fachbe-
reich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin einen sehr gut aus-
gestatteten Arbeitsplatz zur Verfügung stellte und jederzeit Rat und Hilfe
gewährte. Ich kann mich überaus glücklich schätzen, eine so fordernde
und doch immer wohlmeinende, im Persönlichen angenehme Doktor-
mutter gehabt zu haben. An ihrem Arbeitsbereich fand ich zudem exzel-
lente Kollegen vor, die in Fragen des römischen und des geltenden Rechts
sowie in Angelegenheiten der Philologie überaus hilfreiche Ansprech- und
Diskussionspartner waren. Hier sind zunächst die Kollegen und Freunde
Dr. Sebastian Wolfgang Frühinsfeld und Dr. Jens-Olaf Lindermann zu
nennen. Mit dem zuerst Genannten verband mich vor allem die gemeinsa-
me Erfahrung als Stipendiat in „Topoi“. Seine Arbeit „Das Verhältnis von
via publica und via privata“ legte er mir in einem noch frühen Stadium vor,
was mir bei der Konzeption meines eigenen Werks half. Dr. Jens-Olaf Lin-
dermann vermittelte mir in täglicher Sitznachbarschaft seine philologische
Sichtweise auf den Umgang mit den Schriften der Feldmesser, was zu
einem kritischen und meines Erachtens angemessen distanzierten Blick auf
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dieselben führte. Auch Julian Ferdinand Henneberg, Justus Schweizer,
Clarissa von Bormann, Julia Altner, Luca von Bogdandy und Dorothee
Schlandt sind in diesem Zusammenhang mit Dank zu nennen.

Eine Arbeit im römischen Recht muß – wenn sie ernstgemeint ist – die
reiche italienische Literatur in diesem Gebiet gründlich auswerten. Herr
Dr. Francesco Romano unterstützte mich früh dabei, mir die notwendigen
Sprachkenntnisse anzueignen. Diese sich auch inhaltlich ausdehnende Zu-
sammenarbeit setzte sich nicht nur während meines Aufenthalts in Neapel
fort. Bis heute bin ich sehr froh, in Herrn Romano einen außergewöhnlich
begabten Kollegen kennengelernt und einen treuen Freund gewonnen zu
haben.

Den Großteil der italienischen Literatur erschloß ich mir auf der Grund-
lage von Recherchen an der Università degli Studi di Napoli Federico II,
hier am Centro Interdipartimentale „Vincenzo Arangio-Ruiz“ di Studi Sto-
rici e Giuridici sul Mondo Antico. Hier schulde ich zuerst Frau Prof. Carla
Masa Doria und Herrn Prof. Cosimo Cascione tiefen Dank, die mich an
ihrem Fachbereich auf bestmögliche Weise aufnahmen und unterstützten.
Dazu leisteten die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Studenten einen we-
sentlichen Beitrag. Ich nenne in Verbundenheit Dr. Natale Rampazzo, Dr.
Valeria Di Nisio, Dr. Sergio Castagnetti und Luigi Romano. Auf Wande-
rungen rund um Formia mit Francesco Verrico, der ebenfalls dem Arbeits-
bereich angehörte, wurden mir erst die Landschaften, von der uns die rö-
mischen Feldmesser Kunde geben, recht zur Wirklichkeit. Ich bin dankbar
für die entstandenen Freundschaften und freue mich auf viele Begegnun-
gen in der Zukunft.

Nach meinen Erfahrungen in Italien durfte ich an der Freien Universität
Herrn Alberto Ramon von der Università degli Studi di Milano als Gast
betreuen. Seine beeindruckend tiefen Einblicke in das römische Recht
bleiben mir ebenso unauslöschlich im Gedächtnis wie unsere persönlichen
Gespräche.

In bezug auf meinen zwischenzeitlichen Lebensabschnitt in Weimar gilt
in vollem Umfang, was einst Hans Christian Andersen schrieb: „Als ich
Weimar verließ, war mir, als hätte ich schon früher in dieser Stadt lange
Zeit gelebt, als wäre sie eine liebe Heimat, von der ich mich nun trennen
müßte. Als ich aus dem Tor hinaus und über die Brücke neben der Wasser-
mühle fuhr und ein letztes Mal auf die Stadt und das Schloß zurückschau-
te, ergriff meine Seele eine tiefe Wehmut, es war mir, als schließe ein schö-
ner Abschnitt meines Lebens ab. Ich vermeinte, indem ich Weimar ver-
ließ, daß mir der Rest meiner Reise keine Blume mehr zu bieten habe. Wie
oft ist dann später die Brieftaube nach dieser Stadt geflogen und noch öfter
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der Gedanke. Von Weimar der Dichterstadt, ist Sonnenschein in mein
Dichterleben geströmt.“* Darüber hinaus trug diese Zeit auch in fachlicher
Hinsicht Früchte. Aus Erörterungen mit Herrn Nik Thielicke, Absolvent
des Master-Studiengangs Architektur an der Bauhaus-Universität Weimar,
konnte ich viele meiner Forschungsergebnisse im Licht der aktuellen bo-
denpolitischen Diskussionen neu betrachten.

Die letzte Phase der Promotion, die Einreichung und die mündliche
Prüfung, lief parallel zu meinen Tätigkeiten zunächst im Thüringer Minis-
terium für Inneres und Kommunales und anschließend im Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat. Meinen Referatsleitern, Herrn
Wolfgang Kalz und Herrn Dr. Markus Dürig, habe ich es zu verdanken,
daß ich diese entscheidenden Schritte gehen und zugleich meinen dienstli-
chen Pflichten nachkommen konnte.

Mit Herrn Diplom-Betriebswirt Roland Budde verbindet mich eine
Freundschaft seit dem Beginn unserer Grundschulzeit. Die seitdem ent-
standene, für mich unschätzbar wertvolle Verbindung erinnert mich auch
immer wieder an unsere gemeinsame Herkunft aus Berlin-Steglitz. Das
Werk und seine Umsetzung mögen auch dadurch in positiver Weise beein-
flußt worden sein.

Meine Eltern Lothar und Uta Griese haben mich in jeder Phase meines
Lebens mit ganzer Kraft unterstützt. Das gilt auch für meine Großeltern
Gerhard und Ilse Schulz und meine Tante Gerlinde Schulz. Ebenfalls zu
nennen sind meine Großeltern Helmut und Anneliese Griese. Von frühes-
ter Kindheit an wurden mir eigene Entscheidungen zugetraut und diese
gefördert. Das war für die Bewältigung des Dissertationsprojekts und vieler
anderer Herausforderungen wesentlich.

Alles wäre nichts ohne meine liebe Frau Franziska. Ich kann an dieser
Stelle weder darlegen, was sie mir bedeutet, noch wie dankbar ich bin, sie
einst kennengelernt zu haben. Denke ich an unsere gemeinsame Zukunft,
bin ich von ganzem Herzen froh.

* Zitiert nach Greiner-Mai (Hg.) Weimar im Urteil der Welt, Berlin/Weimar 1975,
S. 206.
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